
Teil I Gegenstand des Versicherungsschutzes
1. Versichert ist auf Grundlage der Allgemeinen Versicherungs -

bedingungen zur Haftpflichtversicherung für Vermögens -
schäden (AVB) und den nachfolgenden Vereinbarungen die
gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Ver si -
che rungsnehmers aus allen seinen sich aus der Betriebsbe -
schreibung ergebenden Eigenschaften, Rechtsverhältnissen
und Tätigkeiten. 

2. Versicherungsschutz besteht auch für den Fall, dass der
Versicherungsnehmer wegen eines durch eine Verletzung
von Vorschriften der Datenschutzgesetze unmittelbar verur-
sachten Vermögensschadens von einem Dritten haftpflichtig
gemacht wird.

3. Haftpflichtansprüche auf Ersatz eines immateriellen Scha -
dens wegen Verletzung des Persönlichkeitsrechts sind mit-
versichert.

4. Ebenfalls mitversichert ist im gleichen Umfang die persönli-
che gesetzliche Haftpflicht der Organe und Angestellten
(nicht jedoch der freien Mitarbeiter) des Versiche rungs neh -
mers, zu denen auch der Datenschutzbeauftragte zählt, ge -
genüber Dritten.

5. Führen Auskünfte im Rahmen der versicherten Tätigkeit zu
einem Strafverfahren, so ersetzt der Versicherer im Rahmen
und Umfang der Versicherung auch etwaige Verteidigungs -

kosten (tarifmäßige Gebühren). Wird der Versicherungs -
nehmer auf Unterlassung der Erteilung einer bestimmten
Auskunft verklagt, so übernimmt der Versicherer die Kosten
einer solchen Prozessführung gemäß § 3 Ziffer 6 AVB.

6. § 1 Ziffer 2 AVB gilt für natürliche Personen und Personen -
vereinigungen entsprechend.

Teil II Risikoabgrenzungen
1. In Ergänzung von § 4 AVB sind im Bereich Datenschutz (Teil

I Ziffer 2) Ansprüche Dritter, die mit dem Versicherungs neh -
mer durch Personalunion, Gesellschaftsverhältnis oder Ka -
pi tal beteiligung verbunden sind, gegen den Versicherungs -
nehmer und seine Bediensteten einschließlich des Daten -
schutzbeauftragten, vom Versicherungsschutz ausgeschlos-
sen.

2. Des Weiteren erstreckt sich der Versicherungsschutz im 
Be reich Datenschutz (Teil I Ziffer 2) nicht auf Ansprüche auf
Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung und die
hiermit zusammenhängenden Verfahrenskosten, Bußen,
Stra fen sowie Kosten derartiger Verfahren. 

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Vermögensschadenhaft-
pflichtversicherung für Auskunfteien, Detekteien und Inkassobüros
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